
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Karlsruher Zeitung. 1784-1933
1929

52 (2.3.1929)



Nr 52 Samstag , den 2. März 1929 172 « Jahrgan g

Kollage zur Karlsruher Zeitung
Badischer Staatsanzeiger

SwatsanzeLger
Fürsorgegesetz für Gemeinde -

und Körperschaftsbeamte .
Gemäß ^ 20 der badischen Verfassung wird der nachstehende

Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Fürsorgegesetzes
für Gemeinde - und Körperschaftsbeamte zur Kenntnis der Be -
teiligten gebracht .

K rt r I s ruhe , den 23 . Februar 1929.
Der Minister deS Innern :

Remmele .

Entwurf
eines Gesetzes zur Abänderung des Fürsorgegesetzes für Ge -
meinde - und Körperschaftsbeamte vom 26 . Juli 1921 l Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 175 ) in der Fassung des Gesetzes
vom 18 . Juli 1923 ^Gesetz- und Verordnungsblatt iseite 267 )
und vom 8 . August 1924 (Gesetz» und Verordnungsblatt Seite
238 ) .

Das badische Volk hat durch den Landtag am . .
folgendes Gesetz beschlossen :

Das Fürsorgegesetz für Gemeinde - und Körperschaftsbeamte
vom 18 . Juli 1923 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 267)
in der Fassung des Gesetzes vom 8. August 1924 (Gesetze- und
Verordnungsblatt Seite 238 ) wird wie folgt geändert :

1 . An Stelle des Namens „badische Fürsorgekasse für Ge -
meinde - und Körperschaftsbeamte " tritt jeweils die Bezeichnung
„badische Versicherungsanstalt für Gemeinde - und Körper »
schaftsbeamte '

2 . -Dem § 4 ist als Absatz 5 anzufügen :
„5. Durch Satzung ( § 42 Absatz 2 ) kann die Aufnahme der

Beamten und Angestellten anderer Rechtspersonen des öffent -
lichen Rechts oder öffentlichen Zwecken dienender Vereine ». An -
stalten und Körperschaften deö bürgerlichen Rechts zugelassen
werden ."

3 . Dem § 7 ist als Absatz 5 anzufügen : ^ '

„5 . Durch Satzung (§ 42 Absatz 2 ) kann zugelassen werden ,
das; die Fortsetzung der Mitgliedschaft auf der Grundlage eines
Teilbetrages des zuletzt bezogenen DiensteinkommenS erfülgt
oder das; an Stelle der freiwilligen Fortsetzung der Mitglied -
fchast die Erhaltung der bisher erworbenen Anwartschaft auf
Ruhegehalt und auf Hinterbliebenenversorgung durch Zahlung
einer jährlichen Anerkennungsgebühr tritt . "

4 . Dem § 14 ist folgender Absatz 3 zuzufügen :■
„3. Werden die für Staatsbeamte geltenden Bestimmungen

über die Berechnung des Ruhegehalts geändert », so gelten die
neuen Vorschriften vom gleichen Zeitpunkt an sinngemäß awch
für die Versicherungsanstalt ^ Durch Beschluß <des Ve«wal --
tungsrats kanp jedoch im Einzelfall die daraus folgende Er -
höhung des Ruhe -- oder Versorgungsgehalts ganz oder teil -
weise versagt werden , wenn durch die Erhöhung der Ruhe -
gehalts - oder Versorgungsbetrag in einem offensichtlichen Miß -
Verhältnis ■ zu der Besoldung des Mitglieds während seiner
Dienstzeit oder zur Besoldung seines Dienstnachfalgers stünde ."

5. Hinter § 14 ist als § 14^ einzufügen :
„§ 14a .

Neben dem Ruhegehalt werden Kinderzuschläge in gleichem
Umfang wie bei Staatsbeamten gewährt , wenn in dem Ge -
samteinkommen des Mitglieds während seiner Dienstzeit gleich-
falls solche enthalten waren . In den Fällen des § 16 Absatz 3
sind die Kinderzuschläge in dem danach festgesetzten Verhältnis
zu bemessen .

"

6 . In 8 15 Absatz 2 ist zwischen Satz 3 und 4 folgender Satz
einzuschieben : „Durch Satzung (§ 42 Absatz 2) können die in
Satz 1 und 3 genannten Hundertteile ermäßigt oder bis zum
Betrag der jeweils geltenden Umlagesätze erhöht werden .

"

7 . § 16 Absatz 2 erhält folgende Fassung :
„2 . Ist die Besoldung in Anlehnung an eine staatliche Be -

soldungsordnung geregelt , so ist auch der Einkommensanschlag
aus dem Betrag des Grundgehalts und dem ruhegehaltsfähigen
Betrag des Wohnungsgeldzuschusses entsprechend den für diese
staatliche Besoldungsordnung geltenden Bestimmungen festzü -
setzen. Sach - und wandelbare Bezüge sind angemessen zu be-
rücksichtigen ."

Der bisherige § 16 Absatz 6 wird § 16 Absatz 3.
§ 16 Absatz 5 (biÄher Absatz 3 ) erhält folgende Fassung :
„5. Ist die Besoldung nicht in Anlehnung an eine staatliche

Besoldungsordnunss geregelt , so ist der Einkommensanschlag
unter Zugrundelegung des festen Gehalts und unter angemes -
sener Berücksichtigung der Sach - und wandelbaren Bezüge fest-
zusetzen .

"

§ 16 Absatz 5 wird Absatz 6.
8 . In § 17 Absatz 1 Satz 2 sind die Worte „innerhalb des

dem Eintritt in den Ruhestand vorangegangenen Jahres " zu
ersetzen durch die Worte „ohne dnrch einen Wechsel in der
dienstlichen Stellung des Mitglieds veranlaßt zu sein inner *
halb der dem Eintritt in den Ruhestand vorausgegangenen drei
Jahre " .

9 . Z 18 erhält folgende Fassung :
„ 1 . Die Zahlung des Ruhegehalts beginnt

a ) im Falle der Vollendung des 65 . Lebensjahres mit Ab¬
lauf des Tages , an dem der Bezug des Diensteinkom -
mens aufhört ,

b ) im Falle der Dienstunfähigkeit vor Vollendung des
65. Lebensjahres mit Ablauf des Tages , an welchem die
ununterbrochene Dienstbehinderung 26 Wochen gedauert
hat .

c) in Fällen freiwillig fortgesetzter Mitgliedschaft oder der
Erhaltung der Anwartschaft durch Anerkennungsgebühr
mit dem Tage nach dem Eintritt der in § 13 Absatz 2
bezeichneten Voraussetzungen .

2. Die Zahlung des Ruhegehalts endigt , vorbehaltlich des
8 23 Absatz 2, mit dem Ablauf des Monats , in dem der Ruhe -
gehaltsempfänger stirbt .

"

10. An Stelle des § 20 Absatz lc tritt folgende Bestimmung :
,,c) wenn der Bezugsberechtigte nach wiedererlangter Dienst -

sähigkeit aus eigener Erwerbstätigkeit ein Einkommen
bezieht , soweit dieses unter Hinzurechnung des von der
Versicherungsanstalt zu gewährenden Ruhegehalts den

Betrag des vor der Zuruhesetzung maßgebenden Gesamt -
diensteinkommens übersteigt .

"
11 . a ) Dem § 26 Absatz 1 ist als Satz 3 beizufügen :
„Neben dem Witwengeld werden Kinderzuschläge in gleichem

Umfang wie bei Staatsbeamten gewährt , wenn in dem Ge -
samteinkommen des Mitglieds während seiner Dienstzeit gleich-
falls solche enthalten waren . In den Fällen des § 16 Absatz 4 "
sind die Kinderzuschläge in dem danach festgestellten Verhältnis
zu bemessen . "

t>) Dem § 26 Absatz 2 ist als Satz 2 beizufügen :
„Waisengeldberechtigte Waisen erhalten die Kinderzuschlägewie Waisen von Staatsbeamten ."
c) § 26 Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung :
„§ 14 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend auch für den Ver -

sorgungsgehalt ." ^12. § 31 Absatz 1 erhält folgende Fassung :
„ 1. Die im Rechnungsjahr erforderlichen Mittel der Versiche¬

rungsanstalt werden , von den Ertrügnissen des Betriebsstocks
( 8 32 ) uud den nach § 7 Absatz 5 etwa zu erhebenden Aner -

. kennungsgebühren abgesehen , aufgebracht :
a ) durch Umlagen ,
b ) durch Ersatzbeträge .

"
13. a ) § 31 Absatz 3 erhält folgenden Zusatz :
„Durch Satzung (§ 42 Absatz 2) kann bestimmt werden ,das ; die von der Anstellungsgemeinde zu leistenden Ersatzbe -

träge unter Berücksichtigung des Alters des Mitglieds beim
erstmaligen Eintritt in den öffentlichen Dienst und beim Ein -
tritt des Versicherungsfalles gestaffelt und erhöht werden .
In gleicher Weise kann bestimmt werden , daß der Ersatzbetrag
sich erhöht , trenn das Mitglied nach Zurruhesetzung die Dienst¬
fähigkeit wieder erlangt , aber von der Anstellungsgemeinde
nicht wieder im Dienst verwendet wird ."

b ) In 8 31 Absatz 4 sind die Worte „das in Absatz 3 ge-
nannte Zehntel " durch die Worte „die in Absatz 3 genannten
Ersatzbeträge ' zu ersetzen .

14. In 8 32 Satz 1 ist das Wort „Höhe " zu ersetzen durch
„ Mindesthöhe " .

15. a ) Dem 8 33 Absatz 1 ist folgender Satz zuzufügen :
„Durch Satzung (8 42 Absatz 2) kann bestimmt werden , daßdie Umlage für solche Mitglieder , die beim erstmaligen Ein -

tritt in den öffentlichen Dienst in vorgerücktem Lebensalter
stehen oder ihre völlige Gesundheit nicht nachweisen können ,
erhöht wird ,

b ) Dem § 33 ist als Absatz 4 beizufügen :
„4 . Bei Erlöschen der Mitgliedschaft findet eine Erstattungder Umlage nicht statt ."
16. 8 34 erhält folgende Fassung :
„Zur Umlage der Anstellungsgemeinde wird auch das

Diensteinkommen eines im Bezug von Ruhe - oder Unter -
stützungsgehalt befindlichen , sowie eines verstorbenen Mit -
glieds , dessen Hinterbliebene Sterbe - , Versorgungs - oder Un -
terstützungsgehalt beziehen , herangezogen , wenn durch die Zu -
ruhesetzung oder den Tod eine Verminderung der vor feinem
Ausscheiden vorhandenen umlagepflichtigen Stellenzahl ein -
tritt ; dies ist insbesondere der Fall , wenn der Dienstnachsol -
ger die Mitgliedschaft bei der Versicherungsanstalt nicht neu
erwirbt , oder wenn die Stelle des Ausgeschiedenen aufgehobenwurde , oder wenn die ihm obliegenden Dienstgeschäfte unter
Beamte , die. bereits der Versicherungsanstalt als Mitglieder
angehören , aufgeteilt wurden . Erfolgt jedoch die Wiederbe -
setzung der Stelle des Ausgeschiedenen im Wege des Vor -
rückens der Versicherungsanstalt als Mitglieder bereits ange .
hörender Personen , so daß eine bisher umlagepflichtige Stelle
frei bleibt , so wird das Diensteinkommen der freien Stelle
zur Umlage herangezogen . Die Umlagepflicht der Anstellungs -
gemeinde besteht für die Dauer der Gewährung der Verfor -
gungsbezüge ; sie endet vorher , wenn die Stelle des Ausge -
schiedenen oder die frei gebliebene Stelle wieder besetzt wird
und der Inhaber die Mitgliedschaft bei der Versicherungsan -
stqjt neu erwirbt . Für die Berechnung der Diensteinkommen
gelten sinngemäß die Bestimmungen des § 33 Absatz 3 Satz i ".

17. 8 41 wird gestrichen .
18. 8 42 Absatz 1 erhält folgende Fassung :
„1 . Die Versicherungsanstalt für Gemeinde - und Körper -

schastsbeamte ist eine Körperschaft des öffentlichen .Rechts ; sie
verwaltet sich selbst und steht unter Staatsaufsicht . "

19. 8 44 erhält folgende Fassung :
„ 1 . Die Vertretung der Versicherungsanstalt und die Ver -

waltuilg ihrer Angelegenheiten kommt dem Verwaltungsrat
zu . Er beschließt über alle Angelegenheiten der Versicherungs -'
anstalt , soweit nicht nach diesem Gesetz eine andere Stelle zu -
ständig ist . Der Beschluß deö Verwaltungsrats ermächtigt den
Vorsitzenden zu allen gesetzmäßigen Handlungen , die ersorder -
lich sind , um den Willen der Versicherungsanstalt zu verwirk -
liche».

2. Der Verwaltnngsrat besteht aus dem Vorsitzenden und
vier weiteren Mitgliedern .

3. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden von den
Mitgliedern des Ausschusses mit einfacher Stimmenmehrheit
auf die Dauer von neun Jahren gewählt . Die Dienstzeit des
Stellvertreters , der Mitglied des Verwaltungsrats sein muß ,
endet , wenn er vor Ablauf von neun Jahren aus dem Ver -
waltungsrat ausscheidet . Die näheren Bestimmungen über
die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters sind
durch die Satzung zu regeln . Ist auch der Stellvertreter ver -
hindert , so wird der Vorsitzende durch die übrigen Mitglieder
des Verwaltungsrats nach der vom Verwaltungsrat bestimm -
ten Reihenfolge vertreten . Die Besoldung und die Ansprüche
des Vorsitzenden im Falle der NichtWiederwahl und der Zur -
ruhesetzung werden durch Satzung oder Vereinbarung geordnet .

4 . Bon den vier weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrats
werden zwei aus der Verwaltungsbehörde zweier Anstellungs -
gemeinden ; die beiden anderen aus den Mitgliedern der Ver -
sicherungsanstalt durch die entsprechenden Ausschußvertreter
init einfacher Stimmenmehrheit auf vier Jahre gewählt . Eben -
so werden für jedes weitere Mitglied des Verwaltungsrats
zwei Stellvertreter zugleich als Ersatzmänner für den Fall
des Ausscheidens der von ihnen zu vertretenden Mitglieder
gewählt . Für die Wahl sollen nur Personen in Betracht gezo»
gen werden , die am Verwaltungssitz oder in dessen Nähe
wohnen . Die näheren Bestimmungen über die Wahl sind
durch Satzung zu regeln . Wenn Ausschußvertreter in den Vec -

waltungsrat gewählt werden , ist der Ausschuß entsprechend
zu ergänzen .

5. Die Entscheidungen des Verwalt « ngsrats ergehen mit
Stimmenmehrheit . Die Bestimmungen des 8 43 Absatz 4
finden sinngemäß Anwendung .

6 . Die einfacheren und die in Anwendung bestehenoen Be -
stim,nungen regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte der Brufen,den Verwaltung , sowie diejenigen Entschließungen , kür oie sichin tatsächlicher wie in rechtlicher Beziehung Zweifel nicht er -
geben , kann namens des Verwaltungsrats der Vorsitzendeallein erledigen ; wird die Entscheidung von Beteiligten bean -
standet , entscheidet der Verwaliungsrat ."

20 . a ) 8 45 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen .
b ) § 45 Absatz 2 c erhält folgenden Zusatz : „einschließlichder aus 8 . . . - (jetzt 8 64 Absatz 3) erwachsenden Verpnich -

tungen der Versicherungsanstalt " .
c ) In § 45 , Absatz 3 ist statt des Wortes „Verwaltung ^ ,

entscheidungen " zu setzen „Entscheidungen des Verwalrungö -
rats der Versicherungsanstalt , im Beschwerdefalle der in Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Stellen " .

6 ) 8 45 Absatz 4 erhält folgende Fassung :
„4 . Die Entscheidung muß eine Belehrung über die zustän¬

digen Rechtsmittel enthalten . Sie ist den Beteiligten nach
Maßgabe der für die Zustellungen im Verwaltungsverfahren
geltenden Vorschriften zuzustellen . Fehlt :n der Entscheidungdie Rechtsmittelbelehrung oder ist sie „« richtig , so wird die
Rechtsmittelfrist nicht in Lauf gesetzt. "

21 . § 47 erhält folgende Fassung :
„Auf die Mitglieder des Verwaltungsrats finden die fürdie Mitglieder der Stadträte , auf die Beamten und Angestell -

ten der Versicherungsanstalt die für die Beamten und Ange -
stellten der Städte geltenden Bestimmungen des IV und V.
Abschnitts der badischen Gemeindeordnung sinngemäß An wen -
dung .

"

22 . Hinter 8 48 ist als 8 48 » einzufügen :
»M8a .

1 . Die Staatsaufsicht beschränkt sich darauf , die Erfüllungder der Versicherungsanstalt durch dieses Gesetz und die Sat -
zung auferlegten , sowie ihrer öffentlich rechtlichen sonstige »
Verpflichtungen , die Einhaltung der gesetzlichen Schranken und
die Beachtung der Verfahrensbestimmungen zu überwachen .Sie kann hierzu von den Verhandlungen der Organe der Ver »
sicherungsanstalt Kenntnis und von ihren Einrichtungen Ein -
ficht nehmen , sowie die erforderlichen Aufschlüsse verlangen .

2 . Im Rahmen der ihr nach Absatz 1 Satz 1 zustehenden Auf -
sichtsrechte kann die Staatsaufsichtsbehörde der Versicherung «-
anstatt Anweisungen erteilen . Gegen diese Anweisungen stehtder Versicherungsanstalt binnen - einem Monat die Klage bei
dem Verwaltungsgerichtshof offen .

3 . Wird eine rechtskräftige Anweisung der Staatsaussichts -
behörde von der Versicherungsanstalt nicht vollzogen , so kann
die Staatsaufsichtsbehörde unmittelbar die erforderlichen An -
Ordnungen treffen ^

4 . Jeder , dessen Interesse durch einen Beschluß odi!r eine
Anordnung , der Behörden der Versicherungsanstalt verletzt ist,
hat das Recht , die Entscheidung der Staatsaufsichtsbehörde
im Rahmen der dieser gemäß Absatz 1 zustehenden Aufsicht
anzurufen . Ist seit dem Vollzug der angefochtenen Anordnung
schon mehr als ein Jahr verflossen , so ist die Staatsaussichts -
behörde befugt , die nähere Prüfung der Beschwerde von der
Hand zu weisen .

5 . Staatsaufsichtsbehörde ist das Ministerium des Innern .
Dieses kann einzelne Zuständigkeiten an nachgeordnete Behör -
den übertragen .

"
23 . Der VII . und VIII . Abschnitt des geltenden Gesetzes

wird ailfgehoben . Die Bestimmung des 8 63 Satz 1 ist
dem 8 3 , Absatz 3 als Satz 3 beizufügen . Die Bestimmung
des 8 64 ist hinter dem 8 7 als neuer Paragraph einzufügen .

24 . Als neuer VII . Abschnitt ist auszunehmen .-

„VII . Abschnitt .

Übergangsbestimmungen .
8 49.

1 . Die nach 8 41 Satz 1 des bisherigen Fürsorgegesetzes vom
Staat der Versicherungsanstalt zur Verfügung gestellten Be-
amten und Angestellten sind , ihr Einverständnis vorausgesetzt ,
auf den 1 . April 1929 von der Versicherungsanstalt als Beamte
und Angestellte zu übernehmen . Die Ruhe - und Versorgungs -
gehalte der Beamten sind im Versorgungsfalle im Verhältnis
der im Dienste des Staates und der Versicherungsanstalt ein -
schließlich der früheren Fürsorgekasse zugebrachten Dienstjahre
von der Staatskasse der Versicherungsanstalt zu ersetzen. Für
die Berechnung des Staatsanteils bleibt die im Zeitpunkt
der Übernahme geltende Einreihung des Beamten in die staat -
liche Besoldungsordnung maßgebend .

2 . Beamte und Angestellte der Versicherungsanstalt können ,
auch wenn sie das 50 . Lebensjahr bereits überschritten haben ,
noch bis zum 1 . Oktober 1929 als freiwillige Mitglieder auf -
genommen werden .

8 so .
Die erstmalige Wahl des Vorsitzenden und seines Stellver -

treters . sowie der nach 8 44 Absatz 2 zum Verwaltungsrat
hinzutretenden weiteren Mitglieder und ihrer Stellvertreter
hat bis spätestens 1 . April 1929 stattzufinden . Bis zu diesem
Zeitpunkt bleiben die bisherigen Organe der Fürsorgekasse im

1. Dieses Gesetz tritt bezüglich des 8 34 mit Rückwirkung
auf 1 Oktober 1923. bezüglich des 8 14 Absatz 3 und deS
8 26 Absatz 4 Satz 2 auf 1. Oktober 1927. im übrigen mit
dem 1. April 1929 in Kraft .

2 . Das Ministerium des Innern ist mit dem Vollzug beauf -
tragt Es wird ermächtigt , das Gesetz in der neuen Fassung
unter Berücksichtigung der sich aus diesem Gesetz, insbesondere
aus Ziffer 1 . 3 und 23 ergebenden Veränderungen und der
daraus folgenden Paragraphierung als ..Versicherungsgesetz
für Gemeinde - und Körperschaftsbeamte vom *
bekanntzumachen .

Karlsruhe , den 1929.
Das Staatsminifteriu « .



Staatsanzeiger
Negierungsbaumeisterpriifunz im

Hochtmnfirch lWif).
Die Anmeldungen zur diesjährigen Regierungsbaumeister -

Prüfung im Hochbaufach find spätestens bis Ende März 1S2S
mit den nach § 8 Abs. 1 der landesherrlichen Verordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21, August 1914 (@.u . DM , 1014 , S . 336 ) bezeichneten Nachweisen und Angaben
beim Finanzministerium einzureichen.

Karlsruhe , den 25 . Februar 1929 .
Der Finanzminister :
I . V. : Summet

Badisches Landestheater
Spielplan vom 2. März bis 12. März 1929

Im Landeothcater :
Samsta ». 2. März . * A18. Th . -Gem. 2. S ^Gr . Reu einftu.

diert : Tartüff . Lustspiel von Mottete .

Hierauf Zum ersten Male : Sganarell.^ i Lustspiel von Mo»
»s 22 '/ , (& m ).

Sonntag , 3 . Mär« . Vormittags: 2, Ju^ nbkvnzerl . Leitung:Rrtps . Solist : Ottxnncrc Bmg^. Werke von Weöer,Mendelssohn, Beethoven. 11X bis 12H (1 und 0,50 Ml ) .Abends : * G17 . Th .-Gem. 901—1000 . Neu einstudiert :H«ns HriNng. Oper von Marler . 19X bis aeq . 22K .
(8 Jttt ).

» imictg, 4. März . * C 18. Th . -Gem . f201— 1800 . KönigLear . Von Shakespeare. 19X bis 22 % (5 'Ml ) .
Dienstag . S. März . * B 18. Th . -Gem . 1101—1200. H«asHeilin ». Opet von Marschner. 1QM bis geg. 22 H (7 Mt ).
Mittwoch , 6. März. Volkstümliche Vorstellung zu halben Prei -

fen. EavaLeri « tujticana. Melodrama von Mascagni. Hier-
auf : Der Bajazzo . Drama von Leoncavallo. 19 'A bis nach22 (4 m ). .

Donnerstag , 7. März . Volksbühne 3. T»nnhäuser . Bon Wag-
ner . Der 4. Rang ist si« den allgemeinen Verkauf frei-
gehalten. 19 bis nach 22 )4 (7 Mi ).

Freitag, 8, März. * F 19 (Freitagmiete). Th. -Gem. 1301 bis

1500 , Tartüff. Lustspiel von Mokiere . Hierauf : StmitetsS.Lustspiel von Moliere . 20 bis 22 ^ (5 Mi ).
Samstag , 9. März . * E 18. Th .- Gem. 201—300 und 1501 bisLeinen aus Irland . Lustspiel von Kamare . 20 bis
ŝ »«ntag , l"ö. März . Nachnnttags : 10. Vorstellung der Sonder »miete für Auswärtige : Der fliegende Holländer . Von Waa.ner . 15 bis 17 (4 Ml ).

Abends : * A 19. Th . -Gem . 3. S .- Gr . <2. Hälfte ) . Neu ein-studiert : Der Wildschütz. Komische Oper von Lortzinan % bis 2234 (8 Ml ) .
U"

Montag , 11. März . Th . - Gem. 1 . S . - Gr . 8. Sinfoniekonzert .Leitung : Josef Krips . Solist : Bela Barto ! 20 bis 22
(4 Ml ) .

Dienstag , 12. März . * G 18. Th .- Gem. 3. S . -Gr . ( 1 . Hälfte ) .Die Insel der Toten . Oper von Zudar . Hierauf : PctrufchfaBallett von Strawinsky . 20 bis nach 22X (7 Ml ).
Im Slädiischen Konzertdaus :

Sonntag , Z. März Hurra — ein Junge . Schwank vonArnold und Bach . 19 % bis gegen 22 (4. 10 Ml ) .

verbreiten im Zimmer Wärme und Traulichkeit . Diesen schönsten
Schmuck als Fensterdekoration in Ihrem Heim liefern wir bei An¬
passung an jeden Raum . Wir zeigen Ihnen reizende Modellneuheiten ,
dekorativ in der Wirkung und geschmackvoll in den Stoffzusammen¬
stellungen unter sorgfältiger Verarbeitung zu billigen Preisen

UnserSpeziahSondtor-Angebot
ab Samstag , den 2. März , bis einschließlich 9. März gilt als Werbewoche
u. bietet allen Käufern für den Osterputs die billigste Einkaufsmöglichkeit
Unser 95 - Rpf . < V @ rkauf dauert fort !

Badisches
Landeslheater

Sonntag , 3 . März
Vormittags :

2 . Jugendkonzept
/Dirigent : Josef Krips

: Freischütz -OuvertüreWeber
Violinkonzert I

Solist : Ottomar Voigt
/ Mendelssohn :

Beethoven : 2. Sinfonie Di-Dur
Anfang 11' /, Uhr Ende gegen I2 */4 Uhr

Preise 1,00 und 0,50 RM .
Erwachsene als Begleiter Jugendlicher 2 und 1 RM .

HiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHfHininii

Gesellschaft für
geistigen Aufbau .

Sonntag , den 3 . März 1929, abends 8 Uhr,
im kleinen Festhallesaal

Jakob Wassermann
„ Das Proben der heutigen Generation "
Eine Unterhaltung mit den Lesern des Maurizius -

Romans über die Zukunft Etzel Andergasts
Mitglieder Eintritt frei .

Die übrigen Vereine der Vortragsgememschaft
erhalten Ermäßigung .

Karten für Nichtmitglieder bei A. Bielefelds
Hofbuchhandlung , Marktplatz . 358
iwiHiHiuiiMnuiimiwiiuuiiiiiuuMioiiiiiiiiiiiiiiiiiiminumniiiiHimiiiiui

Unsere am 1 . April 1929 fällig werdenden Zins -
scheine lösen wir wie folgt ein :
a) a« s unseren 5 % Gotvpsandbriefe » »er Reihe I

Buchstabe A (0,125 g (Äold-Zins ) mit 0,31
B (0,25 . . „ ) „ 0,62 ..

» C (0,50 „ „ „ ) „ 1,25 „
D ( 1,25 . . 3.14 „
E (2,50 . ., ) „ 6,28 „

An obigen Beträgen haben wir 10 °/, Kapitalertrag -
steuer bereits in Abzug gebracht .

>») ans « nserc » 7 °/, «SotSpsandbriefen
aus 100 GM . mit 3,50 XS

.. 200 „ .

. 500 . „ 17,50 „
„ 1000 . „ 35, - „
.. 2(XX) „ .. 70,- „
. 5000 „ „ 175,— „

c) a »s unsere « 8 % Goldpfandbriefcn
aus 100 GM . mit 4 m

. 200 ,. .. 8 „

. 500 .. 20 ..
„ 1000 . „ 40 „
„ 2000 „ „ 80 „

5000 „ .. 200 .
Von obigen Beträgen kommen 10 °/„ Kapitalertrag -

steuer in Abzug.
Mannheim , 1 . März 1320 . 3 .">9

Rheinische Hypothekenbank.

Badische Bank
Mannheim — Karlsruhe

Hinterlegungsstelle für Mündeivermögen
@ .742

3 *9 4 | | 5a
Eintracht

6i | I2i | I3i | I4i |
adends 8 Uhr

Hlärz ,

SABREMMO
„ Traumland der Seele "
Einlage : „ Maria Benaaro "

die Traum tragödin
PRESSE :

K5ln (Köln. Volksz.) . . „Lese " ausverkauft . . .
Stuttgart (Neues Stuttgarter Tagblatt) . . • Der dritte Sabrenno-

Abend unter ungeheuerem Andrang des Publikums . . .
Zürich (Neue Zürich . Zeit.) . . . Seit zwei Wochen ausverkaufte

Häuser . . .
Basel (Basler Nachrichten ) . . . . Ein Meister . . . stürmisch be¬

geistert das Publikum
(National -Zeit .) die Kasse vor sei-Basel (National-Zeit.) . . . Tag für Tag
nem Auftreten gestürmt . . •

Luzern (Luz. Neueste Nachr . ) . . • Sabrenno muß man gesehen,
gehört und erlebt haben .

Bern (Der Bund) . . . Die Märchen aus 1001 Nacht werden zur
Wahrheit . . .

Karten : 3, 2,50, 2, 1,50 und 1 RM . bei
Kwrt Neufeldt , Waldstraße 39 und 81 .

Sommer -Semester 1929 .

UNIVERSITÄT K .ÖTN

Wirtschafts - und Sozialwissenschaftliche - , RechtswissenschaMche -, Medizinische -
(auch vorklinische Semester ) und Philosophische Fakultät , Kaufmä nnisches - und

Handelslehrerstudium . 360
Vorlesungsbeginn Dienstag, den 30 . April . Die Einschreibefnst läuft vom
15. April bis 5 . Mai . Das Vorlesungsverzeichnis kann vom Umverstäts -Sekre -

tariat gegen Einsendung von 0,50 RM . (dazu Porto ) bezogen werden .

Für Kommunion und Konfirmation
Wasche in jeder Preislage 361
C | <i ff ii schwarzu. weiß, in Waschseide ,ö * OTfB Seide , Samt und Wolle

Rudolf Kuiierer
Markgrafenstr . 32 , am Lidellplatz

bitte bei allen Einkäufen
und Bestellungen Bezug
auf die Anzeigen in der

„Karlsruher Zeiwng "

Günstig ob Fabrik an Private /
Beirre TefeatJung. TIvdMtKahbs
& % ß & ^ edeibiTto %

[Garantiert
1 7iehunq 1b. u 1b. März

? asenhofener
I Kircheabau
QekKotterie

j Gesamt - Gewinne

Hächitqewinn6300
I Hauplqewinn

» 000
] Preis IX II Stück 10. M.
I Porto u. Liste 30 -4 bei
ilikmera7h

; i
m

JPoSticlv 17043 H ruhe
lu all*; Vehkauf.sAfp.lten .
Für den Neubau des

Ziudeiitnl .iauscs für die
Technische Hochschule in
Karlsruhe sind öffentlich
zu vergeben:

Zimmerarbeiten , zirka
12ti cbm neues Holz ,

Blechnerarüeiten,
Tachdeckerarbeiten,

Schiefer zirka 2000 qm,
Blrtzschutzanlage .
Einsicht in die Unterlagen

und Abgabe der Angebots-
Vordruckeunentgeltlich beim
Baubüro des Studenten -
Hauses,Finanzministerium ,
Schloßplatz 8, Zimmer 131 .

Angeboteverschloffenilnd
postfrei mit entfprec» en )er
Aufschrift an das Baubüro
des Studentenhauses bis
zur Eröffnung am Do »-
nerstog, den 21. März 192»,
1« Uhr. ß .649

Zuschlagserteilung inner¬
halb 3 Wochen durch den
Bauausschutz des Studen -
tendienstes.

Karlsruhe , I . März 1929 .
Der Banreserent des Finanz-

Ministerium ?.

MWs LaOsOsM
Sonntag , 3 . März

*G 17 . Th .-Gem . 901 - 1000
Neueinstudiert :

Ms Illing
Oper von Marschner
Dirigent : Schwarz

Regie : Krau ",
Mitwirkende :

_ v . Härtung , Meilina ,
Scheidhacker , Löfer, Aent»

trug. Rühr , Grötzinger
Anfang 19 /̂z Endes .eg .22 '/,Preise Ö il — 8 f '

v)

3m ötiidt.
"Sonntag , 3 . März

Hmm - ein Mße
von Ärnold und Bach

Regie : Herz
Mitwirkende :

Frauendorfer , Quaiser ,Willer, Ziegler , Graf ,
Höcker, Just , Kloeble ,

Müller
Anfang 19l/2 Ende geg . 22

I . Parkett 4,10 .®«

Montag , 4 . März
*C 18 . Th .-Gem.

1201 — moo

Hoflio Lear
von «Shakespeare
Regie : Dr . Waag

Mitwirkende :
Ermarth , Sauer , Schrei¬
ner, Baumbach, Bortfeldt ,
Brand , Dahlen , Gemmecke ,
Graf , Herz, Höcker, Just .
Jakoby , Äeinath, Kien»

scherf, Kloeble , Kühne,
Mehner Brüter , Schulze,

Ansang t vtiidJ 22 3/«
Preise A (0,70—5,00 9Ut)
Die^ 5 . März , HanS Heiliiig
Mi ., 6. März , volkstümliche

Vorstellung zu halben
Preisen : Cavalleria ^uiiic.nia,

hierauf : Der Bajazzo
Do ., 7 . März , Borcsccio
Fr -, 8. März , Tartilff .

hieraus : Sqaucrcll
Sa -, 9. März . Genien anS

>rlluiü
So -, 10. März , nachmittags .

Der fliegende Holländer
abends : neueinsludiert :

Der Wiidsr«:»!!,
im Konzerlhaus :

Hurra — ein Jnn -ic
Mo ., 11 - März , 8. Smsonie-

konzcrt
Die ., 12 . März . Die Insel

der Toten , hierauf :
Petruschka

Eberbach. O .642
Vereinsregistereintrag :

„Evang . Gemeindeverein
Eberbach" mit dem Sty
in Eberbach.

Eberbach, 22 . Febr . 1929.
AnUsgericht.
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